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Stilette für ©injelrcifen
1. Stilette einfaeßet gaßrt, gültig 2 Sage, leine Ver«
längetung.
2. Ketourbillette, gültig 10 Sage, 25% (Ermäßigung.
Verlängerung auf 17 ober 24 Sage gegen Siuf3aßlung
eines 3ufdjlages.
3. VHnter=Sonntagsbillctte, gültig jur §infaßrt Sams»
tag/oonntag unb 3urSiüdfaßrt Sonntag/SJtontag. Sare:
CEinfad) für Sietour, minbeftens jeboeß gr. 3.50 in 2. ftl.
Verlängerung auf 10, 17 ober 24 Sage gegen entfpre»
djenöe Stufsaßlung.
4. Stunbfaßrtbillette, für beftimmte Stunbreifen, gültig
10 Sage, ca. 25% (Ermäßigung. Verlängerung ber ffiel»
tungsbauer roie Sietourbillette.
5. gerienbillette, für Siunb» ober reine §in» unb Stüd»
faßrten, gültig 1 SJtonat. Verlängerung um ein», 3toei»

ober breimal 10 Sage mögliiß (Slufsaßlung in 2. ftl.
gr. 4 • 50 pro SDtal). Sas gerienbillet ift im allgemeinen
ettoas teurer als bas SRetourbillet, beredjtigt jeboä) 3U»

fäßlid) 3U 5 Slusflügen 3U ftart ermäßigten Steifen (Vaßn,
Scßiff unb ißoftauto). Sie Slusflüge bürfen einen ftteis
oon 40 km um ben Ulusgangsort bes fmuptbillettes
(SJSoßnort) nießt berühren. (Es fömten 3ufaßlarten für
je brei œeitere Slusflugsbillette su ermäßigtem Vreis
be3ogen toerben (Eßreis: gr. 3.— für bie 2. Sil.).

Sillette für ©ruppenreifen
6. gamilienreifeit. gaßroergünftigung für gamiUen,
roenn an ber Steife minbeftens Vater unb SJtutter unb ein
ftinb unter 25 gaßren b3to. Vater ober SJtutter unb 3to ei
ftinber unter 25 faßten teilneßmen. Sie Vergünftigung
toirb auf ©runb eines befonberen Slusroeifes, ber an ben
Sillettfdjaltem erßältliiß ift, getoäßrt.
7. ©efellfcßaften. Start oerbilligte Villette für beliebige
Stetfettbengruppen oon roenigftens 6 Vetforten, gültig
10 Sage, SJtöglicßteit 3ur (Einjelßin» ober Stüctreife. (Es

tonnen aueß S<ßiffs» unb Slutoftreden einbe3ogen roerben.
8. Sdjulen unb anertannte 3ugenboereinigungen. SBie
©efellfcßaften, minbeftens 5 Scßüler unb 1 fießrer ober
Setter. Heine SJtöglicßteit 3m (Ehrjelreife.

ülbonnemente
9. Stredenabonnemente (% (Ermäßigung auf geroatmi.
Allgemein erßältlicße Slbomtemente: SRetourtaie).

- für eine unbefdjräntte Sln3aßl gaßrten. 57-91%
- für täglidj 3roei einfaeße gaßrten 55-75%
- für 20 eittfadße gaßrten in 3, 4 ober 6 SJlo»

naten (unperfönlicßes SIbonnement) bis 19%
- für 10 Stetourfaßrten in 3,4 ober 6 îlîonaten 13-38%
- für 10 Stetourfaßrten in 1 SJtonat. 38-56%

Slbonnemente für Scßüler unb fießrlinge:
- für eine unbefdjräntte SIn3aßl gaßrten. 78-95%
- für 10 Stetourfaßrten in 3 SJtonaten. 63-77%
- für 5 Stetourfaßrten in 3 SJtonaten 50-66%

llrbeiterabonnemente (gegen Soßnaustoeis):
- für beliebige gaßrten an SBerttagen. 71-90%
- für roerttäglidj 1 Stetourfaßrt 68-87%
- für 5 Stetourfaßrten in 3 SJtonaten 25-48%

10. gerien=©eneralabonnemente, für 15 ober 30 Sage
mit 6 b3to. 12 frei roäßlbaren Sagen, an benen bie
Slbonnemente für beliebige gaßrten auf einem Steß oon
über 5500 km gültig finb. SBäßrenb ber gan3en ©eltungs»
bauer beredßtigen fie überbies 3ur gaßrt mit ßalben
Silletten auf einem Stetj oon runb 12 000 km Saßn»,
Scßiffs» unb Slutomobillinien.
11. ©eneralabonnemente, gültig 1 SJtonat (bis auf 13aßr
oerlängerbar) ober 1 3aßr. Sie beredßtigen 3U beliebigen
gaßrten oßne Ve3aßlung b3to. 3ur ßalben Sare toie
bie gerien»ffieneralabonnemente.
12. |>albtar=2lbonnetnente, 3 unb 12 SJtonate gültig.
Sie berechtigen unbefdjräntt 3ur gaßrt mit ßalben Sil»
letten beiber Stlaffen.
13. ftombinierte Ejalbtaat=©eneraIabonnemente, 3 unb
12 SJtonate gültig mit 5 b3to. 20 frei roäßlbaren ffieneral»
abonnementstagen. Sie bieten bie gleidjen Vorteile toie
bie ôalbtaiabonnemente unb gelten an ben frei toäßl»
baren Sagen als ©eneralabonnemente (toie bie gerien»
©eneralabonnemente). (Es tonnen 3ufaßfarten für 5
b3to. 10 ffieneralabonnementstage gelöft merben.
14. Steßabonnemente, gültig 3 SJtonate (bis auf ein 3aßr
oerlängerbar) ober 1 3aßr, für eine unbefdjräntte Sin»
3aßl gaßrten auf 3ufammengeftellten Streden nad)
eigener SBaßl. (Es toerben audj tombinierte Steß» unb
Salbtarabonnemente ausgegeben.

Steifegepäd unb (Expreßgut
15. Steifegepäd (Voffagiergut). Slufgabe bis fur3 oor
SIbfaßrt bes nädjften 3uges. graeßt für minbeftens
10 kg ungeaeßtet ber Sln3aßl ftolli. Seförberung mit
Verforten» unb Scßnell3ügen. Sdjnellfte Seförberungs»
art für begleitetes Steifegepäd. SJtinbeftfradjt: 1 gr. Die
graeßt muß oom Slufgeber be3aßlt toerben.
16. (Expreßgut. Sare unb Seförberung toie ffiepäd.
Slbreffierung an einen beftimmten (Empfänger mit be»

fonberem gelbem SIbreßformular. (Es roerben als Cr»
preßgut nur ©egenftänbe, bie fieß für ben rafeßen ©in»
unb Sluslab eignen, angenommen.

©üter
17. ©ilgut. Siafdjefte Seförberungsart für ©üter, bie
nidjt als ©rpreßgut aufgegeben roerben ober für roelcße bie
gradjt oom ©mpfänger be3aßlt roerben foil. Slufgabe
mit ©ilgutfraeßtbrief. Seförberung mit Verfonen» unb
©ilgüter3ügen.
18. graeßtgut. Sefonbers geeignet für ni<ßt bringenbe
Senbungen. Slufgabe mit gradjtgutfradjtbrief. Se»
förberung mit ffiüter3ügen. grad)t3aßlung bureß ben Vet=
fenber ober ben ©mpfänger.
19. Saßn«©amionnage=2)ienft (BCD). Durdj biefen
Dienft roerben ca. 5000 Ortfdjaften unb SBeiler in ber
Sdjroei3 an bie birette Saßn»Slbfertigung oon ©rpteß«
gut, ©ilgut unb graeßtgut angefeßloffen.

Vermietung oon gaßrräbern
Die Steifenben tonnen bei ben Stationen ber SSS unb
einiger Srioatbaßnen gaßrräber mieten. StäßereSluslunft
erteilen bie Stationen.

Billette für Einzelreisen
1. Billette einfacher Fahrt, gültig 2 Tage, keine Ver-
längerung.
2. Retourbillette, gültig 10 Tage, 26?/ Ermäßigung.
Verlängerung auf 17 oder 24 Tage gegen Aufzahlung
eines Zuschlages.
3. Winter-Sonntagsbillette, gültig zur Hinfahrt Sams-
tag/Sonntag und zur Rückfahrt Sonntag/Montag. Tare:
Einfach für Retour, mindestens jedoch Fr. 3.60 in 2. Kl.
Verlängerung auf 10, 17 oder 24 Tage gegen entspre-
chende Aufzahlung.
4. Rundfahrtbillette, für bestimmte Rundreisen, gültig
10 Tage, ca. 26?/ Ermäßigung. Verlängerung der Gel-
tungsdauer wie Retourbillette.
6. Ferienbillette, für Rund- oder reine Hin- und Rück-
fahrten, gültig 1 Monat. Verlängerung um ein-, zwei-
oder dreimal 10 Tage möglich <Aufzahlung in 2. Kl.
Fr. 4 60 pro Mal). Das Fettenbillet ist im allgemeinen
etwas teurer als das Retourbillet, berechtigt jedoch zu-
sätzlich zu 6 Ausflügen zu statt ermäßigten Preisen (Bahn,
Schiff und Postauto). Die Ausflüge dürfen einen Kreis
von 40 km um den Ausgangsort des Hauptbillettes
(Wohnort) nicht berühren. Es können Zusatzkarten für
je drei weitere Ausflugsbillette zu ermäßigtem Preis
bezogen werden (Preis: Fr. 3.— für die 2. Kl.).

Billette für Gruppenreisen
0. Familienreisen. Fahrvergünstigung für Familien,
wenn an der Reise mindestens Vater und Mutter und ein
Kind unter 26 Jahren bzw. Vater oder Mutter und zwei
Kinder unter 26 Jahren teilnehmen. Die Vergünstigung
wird auf Grund eines besonderen Ausweises, der an den
Billettschaltern erhältlich ist, gewährt.
7. Gesellschaften. Statt verbilligte Billette für beliebige
Reisendengruppen von wenigstens 6 Personen, gültig
10 Tage. Möglichkeit zur Einzelhin- oder Rückreise. Es
können auch Schiffs- und Autostrecken einbezogen werden.
8. Schulen und anerkannte Jugendvereinigungen. Wie
Gesellschaften, mindestens 6 Schüler und 1 Lehrer oder
Leiter. Keine Möglichkeit zur Einzelreise.

Abonnemente
3. Streckenabonnemente <»/» -- Ermäßigung auf gewöhn,.
Allgemein erhältliche Abonnemente: Netourwie).

- für eine unbeschränkte Anzahl Fahrten. 67-31°/,
- für täglich zwei einfache Fahrten 66-76?/
- für 20 einfache Fahrten in 3, 4 oder 6 Mo-

naten (unpersönliches Abonnement) bis 13?/
- für 10 Retourfahrten in 3,4 oder 6 Monaten 13-38?/
- für 10 Retourfahrten in 1 Monat. 38-66?/

Abonnemente für Schüler und Lehrlinge:
- für eine unbeschränkte Anzahl Fahrten. 73-36?/
- für 10 Retourfahrten in 3 Monaten. 63-77?/
- für 6 Retourfahrten in 3 Monaten 60-66?/

Arbeiterabonnemente (gegen Lohnausweis):
- für beliebige Fahrten an Wetttagen. 71-30?/
- für wetttäglich 1 Retourfahrt 68-87?/
- für 8 Retourfahrten in 3 Monaten 26-48?/

10. Ferien-Generalabonnemente, für 16 oder 30 Tage
mit 6 bzw. 12 frei wählbaren Tagen, an denen die
Abonnemente für beliebige Fahrten auf einem Netz von
über 6600 Km gültig sind. Während der ganzen Geltung?-
dauer berechtigen sie überdies zur Fahrt mit halben
Billetten auf einem Netz von rund 12 000 km Bahn«,
Schiffs- und Automobillinien.
11. Generalabonnemente, gültig 1 Monat (bis auf 1 Jahr
verlängerbar) oder 1 Jahr. Sie berechtigen zu beliebigen
Fahrten ohne Bezahlung bzw. zur halben Tare wie
die Fetten-Generalabonnemente.
12. Halbtar-Abonnemente, 3 und 12 Monate gültig.
Sie berechtigen unbeschräntt zur Fahrt mit halben Bil-
leiten beider Klassen.
13. Kombinierte Halbtar-Generalabonnemente, 3 und
12 Monate gültig mit 6 bzw. 20 frei wählbaren General-
abonnementstagen. Sie bieten die gleichen Votteile wie
die Halbtarabonnemente und gelten an den frei wähl-
baren Tagen als Generalabonnemente (wie die Fetten-
Generalabonnemente). Es können Zusatzkatten für 6
bzw. 10 Generalabonnementstage gelöst werden.
14. Netzabonnemente, gültig 3 Monate (bis auf ein Jahr
verlängerbar) oder 1 Jahr, für eine unbeschränkte An-
zahl Fahrten auf zusammengestellten Strecken nach
eigener Wahl. Es werden auch kombinierte Netz- und
Halbtarabonnemente ausgegeben.

Reisegepäck und Expreßgut
16. Reisegepäck (Passagiergut). Aufgabe bis kurz vor
Abfahrt des nächsten Zuges. Fracht für mindestens
10 KZ ungeachtet der Anzahl Kolli. Beförderung mit
Personen- und Schnellzügen. Schnellste Beförderung?-
art für begleitetes Reisegepäck. Mindestfracht: 1 Fr. Die
Fracht muß vom Aufgeber bezahlt werden.
16. Expreßgut. Tare und Beförderung wie Gepäck.
Adressierung an einen bestimmten Empfänger mit be-
sonderem gelbem Adreßformular. Es werden als Ex-
preßgut nur Gegenstände, die sich für den raschen Ein-
und Auslad eignen, angenommen.

Güter
17. Eilgut. Rascheste Beförderungsatt für Güter, die
nicht als Expreßgut aufgegeben werden oder für welche die
Fracht vom Empfänger bezahlt werden soll. Aufgabe
mit Eilgutfrachtbttef. Beförderung mit Personen- und
Eilgüterzügen.
18. Frachtgut. Besonders geeignet für nicht dringende
Sendungen. Aufgabe mit Frachtgutfrachtbttef. Be-
förderung mit Güterzügen. Frachtzahlung durch den Ver-
sender oder den Empfänger.
13. Bahn-Camionnage-Dienst (ItLV). Durch diesen
Dienst werden ca. 6000 Ortschaften und Weiler in der
Schweiz an die direkte Bahn-Abfertigung von Expreß-
gut, Eilgut und Frachtgut angeschlossen.

Vermietung von Fahrrädern
Die Reisenden können bei den Stationen der SBB und
einiger Pttvatbahnen Fahrräder mieten. Nähere Auskunft
erteilen die Stationen.
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